
58

Initiative von Roland Urech, Goldau  
Erteilung des Gemeindebürgerrechts an der Gemeindeversammlung

A. Bericht und Stellungnahme des Gemeinderates 

Ausgangslage

Am 1. Januar 2013 tritt das neue totalrevidierte Bürgerrechtsgesetz in Kraft. Neu wird gemäss § 10 Abs. 2 kBüG
in jeder Gemeinde eine Einbürgerungsbehörde für die Beurteilung der Einbürgerungsgesuche und für den
Entscheid über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts zuständig sein. Die Gemeinden können jedoch den
Entscheid über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts durch Beschluss der Gemeindeversammlung auch der
Gemeindeversammlung übertragen (§ 11 kBüG). Es liegt daher eine Wahlmöglichkeit der Gemeinden vor,
wobei grundsätzlich die Einbürgerungsbehörde vorgesehen ist, wenn die Gemeinden nichts anderes bestim-
men. Den genauen Wortlaut des neuen Gesetzes finden Sie auf der Homepage unter www.arth.ch/einbuerge-
rungen.

Um die Erteilung des Bürgerrechts an der Gemeindeversammlung beibehalten zu können, hat Roland Urech,
Goldau, am 25. April 2012 folgendes Initiativbegehren eingereicht: 

Dem Stimmvolk von Arth sei ein Sachgeschäft vorzulegen, wonach auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Bürgerrechtsgesetzes vom 20. April 2011 die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes der Gemeindeversammlung
übertragen wird und den Stimmberechtigten folgender Antrag gestellt wird:

1. Die Erteilung des Gemeindebürgerrechts wird der Gemeindeversammlung übertragen.

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Der Gemeinderat hat das Begehren geprüft und wie im Bürgerrechtsgesetz vorgesehen am 11. Juni 2012 als
zulässig erklärt. Die entsprechende Publikation im Amtsblatt und in der Rigi-Post erfolgte am 22. Juni 2012. 

Die Folgen 

Bei einer Annahme der Initiative bleibt die endgültige Entscheidbefugnis über den Erhalt des Arther
Bürgerrechtes wie bisher bei der Gemeindeversammlung. Sowohl die Bürgerrechtsbewerber wie auch die
Arther Stimmbevölkerung haben innerhalb von 10 Tagen ein Beschwerderecht beim Verwaltungsgericht des
Kantons Schwyz. Das Verwaltungsgericht kann den Entscheid der Gemeindeversammlung kassieren, d.h. es
kann ihn aufheben (SRSZ 234.110 § 43 Abs. 3 VRP). Das langwierige Verfahren dauert für die Bürgerrechts-
bewerber wie bisher 3 bis 4 Jahre (inkl. Verfahren bei Bund und Kanton), wovon mindestens ein halbes Jahr
auf die Behandlung durch die Gemeindeversammlung gewartet werden muss, da diese nur zweimal jährlich
stattfindet. Auch die Verfahrenskosten sind für die Bewerber aufgrund der Mehrarbeit und den Publikations-
kosten in der Botschaft höher. 

Bei einer Ablehnung der Initiative wird die bestehende Einbürgerungskommission automatisch eine
Einbürgerungsbehörde und fällt die endgültigen Beschlüsse. Der Bürgerrechtsbewerber kann bei ablehnenden
Entscheiden innerhalb von 20 Tagen Beschwerde einreichen. In der Regel entscheidet das Verwaltungsgericht
über die Sache selbst, trifft also einen Entscheid. Es kann die Sache aber auch mit den erforderlichen
Weisungen an die Vorinstanz zu neuem Entscheid zurückweisen (SRSZ 234.110 § 43 Abs. 1 und 2 VRP). Nach
dem Entscheid der Einbürgerungsbehörde ist das Gesuch auf Stufe Gemeinde sofort abgeschlossen. Das müh-
same Warten auf die Gemeindeversammlung entfällt. Die Gemeindeverwaltung wird erheblich entlastet, da
viele Prüfarbeiten nicht mehrfach durchgeführt werden müssen (z.B. Strafregister, Betreibungen etc.). Dadurch
werden auch die Verfahrenskosten geringer. 

Traktandum 8
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Deutliche Annahme des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes

Das kantonale Bürgerrechtsgesetz wurde am 27. November 2011 von den Stimmberechtigten des Kantons
Schwyz mit 69.6% angenommen, in der Gemeinde Arth mit 66.4%, also zwei Drittel der Stimmenden. Dieses
Resultat ist einerseits ein starkes Zeichen für den Wunsch nach einer kantonal einheitlichen, verschärften
Einbürgerungspraxis, zum anderen jedoch auch für die Kompetenzdelegation von Bürgerrechtsentscheiden an
die Einbürgerungsbehörde. 

Die Gemeinde Arth hatte bereits bisher eine strenge Einbürgerungspraxis. Dies zeigte sich in der tiefen
Einbürgerungsquote von durchschnittlich lediglich 20 bis 30%. Die vorliegende Vollzugsverordnung, welche
ebenfalls per 1. Januar 2013 in Kraft tritt, bestätigt die bereits angewendeten Kriterien. Für die Beurteilung der
Gesuche in der Gemeinde Arth ändert sich wenig. Die Kommissionsmitglieder haben ihre Entscheidungen
bereits jetzt aufgrund von einheitlichen Richtlinien gefällt. 

Gute Erfahrungen der Einbürgerungskommission in der Gemeinde Arth

Die Mitglieder der Einbürgerungsbehörde verfügen über alle wichtigen Informationen betreffend der Einbür-
gerungsvoraussetzungen und kennen die Gesuchsteller. Sie haben den direkten Kontakt zu ihnen und können
aufgrund von umfassenden, teilweise sehr vertraulichen Aktenkenntnissen, aber auch aufgrund eines unmittel-
baren persönlichen Bildes an der Anhörung einen korrekt begründeten Entscheid fällen. Demgegenüber fehlen
der Gemeindeversammlung diese für die Entscheidungsfindung relevanten Informationen. Die Stimm-
berechtigten der Gemeinde Arth erhalten im Botschaftstext zu den jeweiligen Einbürgerungen lediglich die
Personalien der Bürgerrechtsbewerber. Sie müssen sich bei der Entscheidungsfindung stets auf die Anträge der
Einbürgerungskommission bzw. des Gemeinderates stützen, ausser jemandem sind tatsächlich triftige
Ablehnungsgründe bekannt. Diese können künftig jedoch im Mitwirkungsverfahren (siehe unten) eingebracht
werden. 

Die Einbürgerungskommission der Gemeinde Arth besteht aus einem Gemeinderat (Vorsitz) und sechs
Parteivertretern. Die Entscheidträger werden somit analog ihrer Wählerstärke aus den politischen Parteien
rekrutiert. Die langjährige Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass die politische Ausrichtung bei den Entscheiden
aufgrund der klar formulierten Kriterien eine untergeordnete Rolle spielt. 

Die Einbürgerungsanträge des Gemeinderates wurden von der Gemeindeversammlung bisher regelmässig
bestätigt. Seit das Bundesgericht im Jahre 2003 den Entscheid gefällt hatte, wonach Urnenabstimmungen nicht
rechtskonform sind, gab es in der Gemeinde Arth keinen einzigen Fall, in welchem die Gemeindeversammlung
einem Einbürgerungsantrag des Gemeinderates und somit indirekt auch der Einbürgerungskommission nicht
stattgegeben hat. Noch nie hat ein Stimmbürger Beschwerde gegen einen Entscheid der Gemeinde-
versammlung erhoben. Es macht daher Sinn, dass die mit der Prüfung beauftragte Einbürgerungskommission
nicht nur die Abklärungs- sondern auch die Entscheidungskompetenz erhält. Auf diese Weise wird auch sicher-
gestellt, dass ablehnende Entscheide korrekt begründet werden. 

Vereinfachung des Einbürgerungsverfahrens und Entlastung der Gemeindeversammlung

Das Ziel des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes ist eine Vereinfachung des Einbürgerungsverfahrens insbesonde-
re in den Gemeinden sowie die Entlastung der Gemeindeversammlung von Einbürgerungsgesuchen. Nach altem
Verfahren müssen vorgängig mehrere Instanzen ihre Meinung verfassen. Dies ist sehr zeitaufwendig und
arbeitsintensiv. Zuerst hat die Einbürgerungskommission dem Gemeinderat Antrag zu stellen, danach empfiehlt
der Gemeinderat der Gemeindeversammlung einen Aufnahme- oder Ablehnungsentscheid. Mit der Schaffung
einer Einbürgerungsbehörde entscheidet diese auf Gemeindestufe endgültig. Die Gemeindeversammlung wird
mit weniger Traktanden belastet. 

In einer Gemeinde mit über 6'700 Stimmberechtigten steht der betriebene Aufwand für die Behandlung an der
Gemeindeversammlung in einem grossen Missverhältnis zu den tatsächlichen politischen Rechten der
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Stimmbürger. Eine Abstimmung kann bei den durch die Einbürgerungskommission bereits geprüften Gesuchen
nur bei einer stichhaltigen Begründung verlangt werden. Dies ist in den letzten Jahren nie passiert. 

Einbezug der Bevölkerung bei Verfahrensbeginn

Neu wird die Stimmbevölkerung nicht erst beim Abschluss des kommunalen Verfahrens d.h. an der Gemeinde-
versammlung, sondern bereits am Anfang in die Entscheidungsfindung miteinbezogen. Mit Inkrafttreten des
neuen Bürgerrechtsgesetzes werden sämtliche Einbürgerungsgesuche im Amtsblatt publiziert und jedermann
kann innert 20 Tagen dazu Stellung nehmen. Die Einwände aus der Bevölkerung werden danach anonymisiert
dem Bürgerrechtsbewerber zur Stellungnahme unterbreitet. 

Damit die Bevölkerung bei Wegfall der Gemeindeversammlung auch weiterhin erfahren kann, wer in das
Bürgerrecht der Gemeinde Arth aufgenommen wird, ist vorgesehen, die positiven Gesuche, ähnlich wie die
Bau- oder Gastgewerbebewilligungen, künftig in der RigiPost und auf der Homepage zu publizieren.

B. Erläuterungen des Initianten

Einbürgerungen sind kein Verwaltungsakt

Die kontinuierliche Aushebelung der demokratischen Rechte im Bereich der Einbürgerungen ist beispiellos. Noch
vor nicht allzu langer Zeit wurde jeweils an der Urne über die Erteilung des Bürgerrechts abgestimmt. Im Jahr
2003 erklärte das Bundesgericht dann Urnenabstimmungen über Einbürgerungen als verfassungswidrig. Die
Einbürgerung durfte also neu nur noch durch die Gemeindeversammlung vorgenommen werden. Nun versucht
man, den Bürgerinnen und Bürgern auch noch dieses Recht zu nehmen. Es ist die Absicht des Gemeinderates,
die Bürgerinnen und Bürger von Arth zu entmachten und Einbürgerungen künftig nur noch durch eine Behörde
vornehmen zu lassen. Das kann und darf nicht sein.

Soll in Arth weiterhin die Gemeindeversammlung letztinstanzlich zuständig sein, so muss dies mittels Sach-
geschäft an der Gemeindeversammlung bzw. an der Urne von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern
beschlossen werden.  Das kantonale Bürgerrechtsgesetz sieht eine solche Option vor. Dazu braucht es aller-
dings einen Volksentscheid.

Erfolgt die Einbürgerung weiterhin an der Gemeindeversammlung, so sind u.a. die folgenden Vorteile zu erwäh-
nen:

1. Die Einbürgerung ist kein reiner Verwaltungsakt durch eine Behörde,  sondern erfordert den Gang an die
Gemeindeversammlung, was kein Problem darstellt bei Personen, deren Gesuch vom Gemeinderat unter-
stützt wird.

2. Die interessierte Bevölkerung ist über die erfolgten Einbürgerungen informiert; Einbürgerungen werden nicht
als reiner Verwaltungsakt fernab von den Bürgerinnen und Bürgern vollzogen.

3. Es ist für Gesuchsteller, deren Gesuch durch eine Behörde abgelehnt wird, wesentlich einfacher, gegen
diesen Entscheid beim Verwaltungsgericht zu rekurrieren, als dies gegen einen Entscheid der Gemeinde-
versammlung der Fall ist, sofern ein Gesuchsteller das Gesuch überhaupt aufrechterhält und mit negativem 
Antrag an die Versammlung gerät.

4. Personen, deren Einbürgerung an der Gemeindeversammlung beantragt wird, lernen die demokratischen
Abläufe und die Bedeutung der Gemeindeversammlung kennen. Im Anschluss  an die Versammlung besteht
die Möglichkeit für den gegenseitigen Austausch, wie dies bis anhin gepflegt und auch von den eingebürger-
ten Personen geschätzt und benutzt wurde.
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Es ist falsch, wenn jemand die Einbürgerung erlangen kann, ohne jemals an einer Gemeindeversammlung teil-
genommen zu haben. Unbestritten und unabhängig vom Ausgang dieser Abstimmung wird weiterhin eine
Kommission  bzw. eine Behörde jedes einzelne Einbürgerungsgesuch sachlich korrekt prüfen. Aber es ist auch
ein wichtiger Teil der Einbürgerung und Integration, sich vor der Gemeindeversammlung zu zeigen. Die
Einbürgerung soll kein reiner Verwaltungsakt durch eine Behörde sein, den die Bürger nicht mehr unmittelbar
mitbekommen.

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger von Arth, ich rufe Sie deshalb dazu auf, der Initiative «Einbürgerung durch
die Gemeindeversammlung» zuzustimmen um damit eine minimale demokratische Mitbestimmung bei den
Einbürgerungen zu gewährleisten. Herzlichen Dank.

Roland Urech, Goldau

C. Empfehlung und Antrag des Gemeinderates

Aus den unter Pkt. A dargelegten Gründen ist es sinnvoll, dass die Einbürgerungskommission nicht nur die
Abklärungs- sondern auch die Entscheidungskompetenz für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts erhält. Der
Gemeinderat empfiehlt daher, die Initiative abzulehnen.

1. Die Initiative von Roland Urech, Goldau, «Erteilung des Gemeindebürgerrechts an der Gemeindever-
sammlung» sei abzulehnen.


